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Warum ein vorgezogener Teilplan?

» Liegt noch kein Raumordnungsplan vor, kann es auf Grund von dringend zu lösenden 
Problemen sinnvoll sein, zunächst einen sachlichen oder räumlichen Teilplan aufzustellen, der 
dann in einen Gesamtplan integriert wird“ (Runkel in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, § 7, 

Rn. 23)

» Angebot an großen zusammenhängenden Gewerbe- und Industrieflächen, die sich für die 
Ansiedlung flächenintensiver Betriebe eignen, geht erkennbar zurück

» Damit wichtige Investitionsentscheidung zeitnah getroffen werden können, soll ein 
Sachlicher Teilplan Regionale Kooperationsstandorte vorgezogen werden 

» Der Teilplan Regionale Kooperationsstandorte soll Standorte mit besonderer Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung vorab sichern
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Warum ein vorgezogener Teilplan?
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Ziel

» Bedarfsgerechtes Flächenangebot für gewerbliche 
Großansiedlungen ab 5 ha Betriebsgröße

Zahlen – Daten – Fakten

» Ca. 1.300 ha GIB mit der Zweckbindung „Regionale 
Kooperationsstandorte“

» Vorgezogene Sicherung von 24 Gewerbestandorten in der 
Planungsregion

» Nachnutzung von 10 vormals bereits genutzten 
Standorten [Bergbau, Abgrabung, Bahnfläche, Industrie]   

» Perspektivische Nachnutzung für 
4 Kraftwerksstandorte



Auszug aus der Presse 2018/2019

Sachstand
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Erarbeitungsbeschluss (Teilplan) Juni 2020: 24 Standorte im Überblick
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Auszug aus der Presse 2020/21
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Erarbeitungsbeschluss (Teilplan) Juni 2020: 24 Standorte im Überblick
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Zustimmung/Ablehnung 

aus den Belegenheitskommunen und Kreisen



Wie ist der aktuelle Sachstand?

» Ermittlung, Bewertung und Gewichtung der betroffenen Belange

» „Akzeptanz in der Bevölkerung“, ist wegen ihrer Unschärfe und fehlenden Greifbarkeit als solche weder ein raumordnerischer
noch ein bauleitplanerisch tauglicher oder handhabbarer Belang (vgl. OVG NRW, Urteil vom 20.01.2020, 2 D 100/17.NE)

» Politischer Wille allein ersetzt keine sachgerechte Abwägung der nach Bundesrecht zu berücksichtigenden Belange (vgl. ebd.)

» Abwägung erfolgt u.a. vor dem Hintergrund folgender Rahmenbedingungen und Hintergründe

» LEP NRW verpflichtet zur bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung [Ziel 6.1-1 LEP NRW]

» Der Sachliche Teilplan schafft ein Angebot für die Kommunen und hat einen Planungshorizont von etwa 20 Jahren

» Ob und wann Baurecht geschaffen wird, obliegt den Kommunen im Rahmen der Bauleitplanung als Selbstverwaltungsaufgabe

» Entwicklung auf den Standorten wird kontinuierlich überprüft (SFM); falls gewünschte gewerbliche Entwicklung über längeren 
Zeitraum ausbleiben sollte, können im Rahmen eines Änderungsverfahrens zu einem späteren Zeitpunkt einzelne Standorte 
herausgenommen und an anderer Stelle neu festgelegt werden 
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Wie ist der aktuelle Sachstand?

» Die Regionalplanungsbehörde wertet derzeit die ca. 1.000 
Stellungnahmen aus und bereitet die politische Beratung 
und Beschlussfassung vor

» Die eingegangenen Hinweise beziehen sich auf

» die textlichen Festlegungen (Ausnahmeregelungen, 
Ansiedlungsschwelle etc.)

» die einzelnen Standorte (standortspezifische Hinweise z.B. zur 
Abgrenzung, Erschließung, zu Nutzungskonflikten mit anderen 
Raumnutzungen etc.)

» Zeitlicher Unsicherheitsfaktor: Änderung des LPlG NRW

» „Entfesselungspaket“ der Landesregierung

» Änderung der verfahrensrechtlichen Vorschriften zur 
Erörterung (Option: Beschleunigung durch Verzicht)
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Wie geht es weiter? (Best-Case-Szenario!)
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Vielen 
Dank!
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